
 
Kleine Anfrage 
des Abg. Schäfer-Gümbel (SPD) 
betreffend Datenspeicherung von Internetnutzern der Landesseiten 
 
 
 

Vorbemerkung: 
Die Zeit berichtet, dass Besucherinnen und Besucher von Internetseiten der Bun-
desregierung mit ihrer PC-Kennung gespeichert werden.  

 
Ich frage die Landesregierung: 
 
Frage 1. Werden die Daten von Besucherinnen und Besuchern der Internetseiten der Lan-

desregierung ebenfalls gespeichert? 
 
Frage 2. Wenn ja, mit welcher Begründung? 
 
Frage 3. Wenn ja, seit wann? 
 
Frage 4. Wenn ja, in welchem Umfang und Dauer liegen der Speicherung zu Grunde? 
 
Frage 5. Auf welcher Rechtsgrundlage finden solche Datenspeicherungen statt? 
 
Frage 6. Wenn nein, beabsichtigt die Landesregierung solche Daten in Zukunft zu speichern?  
 
Wiesbaden, 8. November 2007 

Schäfer-Gümbel 
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